
/'.- •'-:.';•-;.. .''.

ü

Satzung

über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und
auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der

Stadt Rastenberg

ro

(0

Aufgruzid der §§ 5 und 21 der Kommunal verf as s ung i.d*F<
vom 17<5.1990 (GB1. I. Nor. 28 vom 25.5.1990), hat die
Stadtverordnetenversaimniung der Stadt Rastenberg folgende
Satzung über die Erhebung der Steuer auf Spielapparate und
auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt
Ras-fcenberg beschlossen:

§ 1 Steuererhebung
Die Stadt Rastenberg erhebt eine Steuer auf Spielapparate
und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte als örtliche
Auf wands teuer"nach Maßgabe der in § 2 im einzelnen auf ge-
führten Bes-fceuerungstatbestände.

§ 2 Steuergegenstand, Besteuerungstatbestände
Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für
a) die Benutzung von Spiel- und Geschicklichkeitsapparaten,

soweit sie öffentlich zugänglich sind und
b) das Spielen in Spielclubs, Spielcasinos und ähnlichen Ein-

richtungen um Geld oder Sachwerte.

§ 3 Berne s sungsgrand lagen
Bemessungsgrundlagen sind
a) die Zahl der Apparate C§ 2 Buchstabe a) und
b) die Gesamtfläche der dem Spielbetrieb dienenden Räume

(§ 2 Buchstabe b)

§ 4 Steuersätze
(1) Die St® uer beträgt

1• Für Apparate mit Gewirmmöglichkeit
je Kalendermonat und Gerät (§ 2 Buchstabe a.) 50,— DM

2. Für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit
je Kalendermonat und Gerät (§ 2 Buchst, a ) 10,— DM

3. DM 50,- je angefangenen Quadratmeter und Kalendermonat
(§ 2 Buchst, b).

(2) Angefangene Kadendermonate sind voll zu berechnen.
§ 5 Steuerschuldner
(1) Steuerschuldner ist der Veranstalter» In den Fällen des

§ 2 Buchst, a) gilt der Halter (Eigentümer bzw. derjenige,
dem der Apparat vom Eigentümer zur Nutzung überlassen ist)
als Veranstalter.

(2) Die Steuerschuld entsteht mit der Inbetriebnahme der Spiel-
und Geschicklichkeitsapparate bzw. Räuinlichkeiten Gern« § 2.
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§ 6 Anzeigepflicht
Der Veranstalter ist verpflichtet,
a) im Falle des § 2 Buchst, a) das Aufstellen von Apparaten

und deren .'nzahl und
b) im 7 alle c 3 § 2 Buc.at. b) :,an Beginn isa Spielberriebs

und die Ge amtflache ier iein Splelbetr^^b dienenden Räume
unverzüglich aem Stadt£:;.3ueramt altzuteilea«

§ 7 Festsetzung und Entrichtimg
(1) Im Falle des § 2 Buchst, a) ist der Steuerschuldner ver-
pflichtet, die Steuer selbst zu errechnen» Bis zum 15. Tage
nach Ablauf eines KälenderviertelJahres ist dem Stadtsteuer-
amt eine Steuererklärxmg nach amtlich vorgeschriebenen Vor-
druck einzureichen und die errechnete Steuer an die Stadt-
kasse zu entrichten.
(2) im Falle des § 2 Buchst, b) wird die Steuerschuld durch
Steuerbescheid festgesetzt. Der Steuerbescheid gilt bis zur
Erteilung eines neuen Bescheides. Die festgesetzte Steuer
ist in Viertel Jahres betragen jeweils im voraus big zum
"'5* Tage nach Quartalsbeginn zu entrich-fcen»

§ 8 Steueraufsieht und Prüfungsvorachriften
Das S'tadtsteueramt ist berechtigt, jederzeit zur Nachprüfung
der Steuererklärungen und zur Feststellung von Steuertatbe-
ständen die Veranstaltungsräume zu betreten und Geschäf-bs-
unterlagen-einzusehen.

§ 9 Geltung des Gesetzes über kommunale Abgaben
Soweit diese Satzung nicht anderes bestimmt, sind die Vor-
Schriften des Gesetzes über komaiunale Abgaben in ihrer je-
welligen Fassung anzuwenden

§ 10 Inkrafttreten

Diese Satzuag .ritt am 1. Mai 1991 in Kraft«

0-5235 Rastenberg, den 8.5.1991 De]
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